
Rückmeldung zu den Fragen aus der DB_MPT vom 29.10.2025 

  

Fragen der MPTs  Konkret  Mögliche Antworten  

Bezahlung der MPTs  

• Kriterien für die 
Anerkennung der 
Erfahrungsstufen 
(gerechte Verteilung 
gewünscht) 

Beruf war Erzieherin, dann Studi-
um, aber nur als Erzieherin 
eingestuft  
  

Warum wird bei einer Hochgrup-

pierung (nach Hochschulab-

schluss) die Erfahrungsstufe von 3 

auf 2 reduziert? Schule, Stelle und 

Aufgaben haben sich nicht verän-

dert?  
  

Andere Einordnung durch Unter-
brechung der Tätigkeit. Zählen für 
die Anerkennung nur die Berufs-
jahre als MPT? (bei Wechsel?)  
→ Einzelfallentscheidung!  

Beispiel:  

Eine Erzieherin wird als MPT eingestellt 

und in die Besoldungsgruppe 9a einge-

stuft. Während ihrer MPT-Zeit studiert 

diese Fachkraft und erwirbt einen Bache-

lor (muss fachliche Relevanz haben). 

Somit rutscht sie in die Besoldungsgruppe 

E 10. Die Einstellungsbehörde schaut 

grundsätzlich danach, dass die Fachkraft 

nun das nächsthöhere Entgelt erhält. 

Hierbei kann es sein, dass die Erfahrungs-

stufe sinkt. Hierfür ein Beispiel: Jemand 

der E 9a erhält und in Erfahrungsstufe 5 

verortet ist, erhält nach Tariftabelle 

4366,73 Euro. Die nächsthöhere Entgelt-

stufe in E 10 befindet sich dann in der 

Erfahrungsstufe 3 mit 4474,13 Euro.  
  

Falls Ihnen diese Hinweise in Ihrem Fall 
nicht weiterhelfen, wenden Sie sich bitte 
gerne an Frau Tanja Heitmann, Tel. 02351 
966 6567  
 

Versetzung  Wo kann Versetzung beantragt  Über das Versetzungsportal OLIVER  

(Link ist auf der TaskCard)  

  

Bei schulamtsinternen Versetzungen bitte 

über das Schulamt. Hierzu erhalten die 

Schulen in der Regel MÄRZ / APRIL Infos 

vom Schulamt.  

Textverarbeitung auf 

Dienstgeräten  

Auf Tablets ist kein Office-Paket  Datenschutz bei sensiblen Daten, daher 
Bearbeitung im Verwaltungsnetz der 
Schule  
  

Anzahl der Rechner in den Schulen 
obliegt dem Schulträger  

• Bedarf an Schulleitung weitergeben, 
diese gibt es an den Schulträger weiter. 
Vergabe einer Dienst-E-Mail ist auch 
Schulleitungsverantwortung (z.B. 
Logineo) in Kooperation mit dem 
Schulträger. 

 

Stand: 04.11.2025  


